
Energieausweis für Gebäude. Transparenter Energieverbauch von
Wohnungen und Häusern
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EU-Gebäuderichtlinie

Schwerpunkte

• Verbindlicher ganzheitlicher Ansatz für die 
energetische Bewertung von Gebäuden

• Festlegung von nationalen energetischen Mindeststandards
im Neubau

• Festlegung von Standards im Bestandsbereich 
(Gebäude > 1000 m2 und bei größerem
Modernisierungsumfang)

• Energieausweise – etappenweise Einführung auch im
Bestand (Aushängung öffentliche Gebäude > 1000 m2)

• Inspektionen von Versorgungstechnik- und Klimaanlagen
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Ausstellung

• Anlass der Ausstellung wird im Ausweis vermerkt

• Aussteller haftet für die Korrektheit

• Eigentümer kann Gebäudedaten bereitstellen

• Erstmalige Erstellungs-/Vorlagepflicht
für Wohngebäude
der Baujahre bis 1965 01.01.2008
später errichtete Wohngebäude 01.07.2008

für Nichtwohngebäude 01.01.2009
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Energieausweis für Gebäude
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Zusammenfassung

Energieausweise ....

... verschaffen Vorteile bei der Vermarktung von Wohnungen.

... bieten Innovations- und Investitionsanreize.

... helfen bei Miet- und Kaufentscheidungen.
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